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 Veröffentlicht am 02.09.1997

Norm

WEG idF 3.WÄG §19 Abs2

WEG idF 3.WÄG §19 Abs5

WEG idF 3.WÄG §19 Abs6

Rechtssatz

Nach dem Gesetzeswortlaut des § 19 Abs 6 WEG genügt als Voraussetzung für die Ersichtlichmachung die

Beglaubigung der Unterschrift eines Miteigentümers und zwar o enbar desjenigen, der die Ersichtlichmachung im

Grundbuch beantragt. Die Unterschrift aller anderen Miteigentümer ist nicht zu beglaubigen, weil die

Ersichtlichmachung gemäß § 19 Abs 6 WEG nur Evidenzzwecken dient, ohne daß beim Fehlen der Eintragung ein

Gutglaubensschutz besteht; gemäß § 19 Abs 5 WEG wird durch den Wechsel eines Miteigentümers der (von der Regel

des Abs 1 abweichende) Aufteilungsschlüssel nicht berührt.
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